
BLJFIGEFTG EN,4 EI T\ DE
G E l=R L/AFI hl G Ehl

1.3. Aufgaben

53

:{<

Gemeindeordnung der Bürgergemeinde Gerlafingen

Die Bürgergemeindeversammlung

- gestützt auf die 55 2 und 56 Abs. 1 lit. a Gemeindegesetz vom 16. Februar 1992'-

beschliesst:

1. Einleitung

1.1. Geltungsbereich und Zweck

E 1GG
s1
1 Diese Bürgergemeindeordnung regelt:
a) den Bestand und die Aufgaben der Bürgergemeinde;
b) die Rechtsstellung der Bürgergemeindeangehörigen;
c) die Organisation;
d) den Finanzhaushalt;
e) das Beschwerderecht;
f) die Einbürgerungen.

1.2. Bestand
Art.51 KV

s2
1 Die Bürgergemeinde Gerlafingen ist eine Bürgergemeinde im Sinne der Verfassung des
Kantons Solothurn vom 8. Juni 19862 und des Gemeindegesetzes'.
2 Sie umfasst das herkömmliche und ihr verfassungsmässig garantiertes Gebiet mit allen
in der Bürgergemeinde heimatberechtigten Personen, ohne Rücksicht auf den Wohnsitz.

Art.52 KV

1 Die Aufgaben der Bürgergemeinde ergeben sich aus der Gemeindeautonomie
und der eidgenössischen und kantonalen Verfassungs- und Gesetzgebung.
2 Sie
a) regelt die Organisation und bestellt die Behörden und Verwaltungsorgane;
b) erteilt das Bürgerrecht oder sichert es zu;
c) verwaltet ihre Güter;
d) sorgt für eine naturnahe Bewirtschaftung ihrer Wälder und Allmenden sowie deren
Pflege als Erholungsgebiet und schützt die Umwelt;
e) fördert nach Massgabe ihrer Mittel die kulturelle und soziale Wohlfahrt;

D strebt einen ausgeglichenen Finanzhaushalt an.
2. Bürgergemeindeangehörige

t Bcs lgt.t; cc
2 BGs 1u.1; KV
3 acs tat.t; cc



2.1. Datenschutz

S6GG
5c
I Der Datenschutz richtet sich nach dem lnformations- und Datenschutzgesetz.

3. Organisation der Bürgergemeinde

3.1. Allgemeine Organisation

3.1.1. Organe
g17GG

gs
l Organe der Bürgergemeinde sind:

a) die Bürgergemeindeversammlung;
b) die Behörden:
1. der Bürgergemeinderat;
2. die Kommissionen;
c) die Beamten und Angestellten im Rahmen ihrer selbständigen Entscheidkompetenz

3.L.2. Einberufung

3.L.2.1. der Bi,irgergemeindeversammlung

5 21GG
s6
x Die Stimmberechtigten sind mindestens 7 Tage im Voraus zur Bürgergemeindever-
sammlung einzuladen.

'Ort, Datum, Zeit und Traktanden sind anzugeben.
3 Die Einladung ist im Publikationsorgan der Bürgergemeinde zu veröffentlichen oder den
Stimmberechtigten zuzustellen.
4 Die Anträge des Bürgergemeinderates sowie die entsprechenden Unterlagen sind wäh-
rend der Einladungsfrist aufzulegen.

3.1..2.2. der Behörden
g24GG

g7
i Einladung und Traktandenliste sind den Behördemitgliedern mindestens 14 Tage vor der
Sitzung zuzustellen.
2 Die entsprechenden Unterlagen sind für die Behördemitglieder während der Einla-
dungsfrist aufzulegen oder ihnen zuzustellen.

3.1.3. Beschlussfähigkeit
S26GG

s8
1 Die Behörden sind beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Bürgergemeinderatsmit-
glieder oder Ersatzmitglieder, aber wenigstens 3 anwesend sind.

3.1.4, Protokollführung und Genehmigung

2



sg 28 ff. GG
se
1 Das Protokoll der Bürgergemeindeversammlung wird vom Bürgergemeinderat genehmigt
und an der jeweils nächsten Bürgergemeindeversammlung aufgelegt oder verlesen.

3.1.5. öffentlichkeit der Verhandlungen
S 31GG

510
t Die Verhandlungen der Bürgergemeindeversammlung und des Bürgergemeinderates
sind in der Regel öffentlich.
2 Aus wichtigen Gründen kann das jeweilige Organ beschliessen, die Ötfentlichkeit auszu-
schliessen.

3.1.6. Wahlen und Abstimmungen
s5 3il ff. GG

s11
I Urnenwahlen von Bürgergemeindebehörden finden nach dem Majorzverfahren statt.
2 An der Bürgergemeindeversammlung und in den Behörden ist geheim abzustimmen oder
zu wählen, wenn es 1/5 der Stimmberechtigten oder der Mitglieder verlangt. Stehen meh-
rere Kandidaten zur Wahl, muss geheim gewählt werden.

3.1.7. Archiv
s 41cc

s12
1 Alle wichtigen manuell geführten oder eleKronisch gespeicherten Datenbestände der
Bürgergemeinde, die für die laufende Verwaltung nicht bentitzt werden, sind zu archivie-
ren.

3.2. Ordentl iche Bi,i rgergemei ndeo rganisation

3.2.L. Politische Rechte

3.2.1.1. Allgemeine Mitwirkungsrechte an der Biirgergemeindeversammlung
g42GG

513
l Wer stimmberechtigt ist, kann:
a) an der Bürgergemeindeversammlung teilnehmen, sich an der Diskussion beteiligen, so-
wie zu den traktandierten Gegenständen Anträge und zum Verfahren Ordnungsanträge
stellen;
b) eine Motion zu einem Gegenstand einreichen, für den die Bürgergemeindeversamm-
lung zuständig ist;
c) ein Postulat zu einem Gegenstand einreichen, für den die Bürgergemeindeversamm-
lung oder der Bürgergemeinderat zuständig ist;
d) mit einer lnterpellation an der Bürgergemeindeversammlung mündlich Auskunft über
Bürgergemeindeangelegenheiten verlangen.

3

3.2.1.2. Petition
Art. 26 KV



514
i Jeder Bürger und jede Bürgerin ist berechtigt, Gesuche und Eingaben an kommunale Or-
gane zu richten. Das zuständige Organ ist verpflichtet, innert angemessener Frist, jedoch

vor Ablauf eines Jahres eine begründete Antwort zu geben.

3.2.L,3. Einberufung der Bürgergemeindeversammlung durch die Stimmbe-
rechtigten

549GG
S15
1 Ein Fünftel der Stimmberechtigten kann verlangen, dass innert nützlicher Frist eine Bür-
gergemeindeversammlung einberufen wird.

3.2,L.4. Obligatorische Urnenabsti mmung
sg 50 ft. GG

s16
1über eine von der Bürgergemeindeversammlung beratene Vorlage ist an der Urne abzu-
stimmen, wenn:
a) der Bürgergemeindebestand oder das Bürgergemeindegebiet wesentlich verändert wer-
den soll;
b) es die Bürgergemeindeversammlung mit einem Fünftel der anwesenden Stimmberech-
tigten bestimmt.
2 ln diesen Fällen unterbleibt die Schlussabstimmung an der Bürgergemeindeversamm-
lung.

3.2.1.5. Urnenwahlen
SSGG

517
l An der Urne werden gewählt:

a) die Mitglieder des Bürgergemeinderates;
b) die Mitglieder der Rechnungsprtifungskommission;
c) der Bürgergemeindepräsident oder die Bürgergemeindepräsidentin

2 Stehen nicht mehr vorgeschlagene Kandidaten oder Kandidatinnen zur Verfügung als Am -

ter zu beseuen sind, gelten diese sowohl bei Proporz- wie bei allen Majorzwahlen bereits
im ersten Wahlgang als in stiller Wahl gewählt.

3.2.2. B ürgergemeindeversam m lung

3.2.2,1. Zusam mensetzu ng
S55GG

s18
1 Die Bürgergemeindeversammlung besteht aus den jeweils anwesenden Stimmbe-
rechtigten.

3.2.2.2, Befugnisse

sle

4

s5 56 ff. GG



I Neben den in den 55 50 und 56 des Gemeindegesetzeso aufgeftihrten Befugnissen ste-
hen der Bilrgergemeindeversammlung weitere nicht übertragbare Befugnisse zu:

a) sie beschliesst Geschäfte, deren Auswirkungen einmalig CHF 5'000,-- oder jährlich wie-
derkehrend CHF 1.000.-- übersteigen (insbesondere Ausgaben, Nachtragskredite, Eigen-
tumsübertragungen, Einräumung beschränkter dinglicher Rechte, Verpflichtungen oder
Einnahmenreduktionen, Gründung oder Erweiterung von Anstalten und Unternehmen, Be-
teiligung an gemischtwirtschaftlichen oder privaten Unternehmungen und Zusammenarbeit
der Bürgergemeinden);

3.2.2.3. Verfahren
g5 58 ff. GG

520
1 Das Verfahren richtet sich nach dem Gemeindegesetzu.

3.2.3. Btirgergemeinderat

3.2.3.1. Zusammensetzung
S67GG

921
I Der Bürgergemeinderat zählt 5 Mitglieder

3.2.3.2. Befugnisse
STOGG

922
i Der Bürgergemeinderat ist das vollziehende und verwaltende Organ der Bürgergemein-
de.
2 Er beschliesst und wählt in allen Angelegenheiten, die nicht in der Gesetzgebung, in der
Bürgergemeindeordnung oder in anderen rechtsetzenden Bürgergemeindereglementen
ausdrücklich einem anderen Organ übertragen sind.
3 Er hat insbesondere folgende Sachaufgaben:
a) er erteilt das Gemeindebürgerrecht oder sichert es zu. Die ordentliche Bürgergemeinde-
versammlung wird über die zugesicherten Gemeindebürgerrecht informiert.
b) er verwaltet und bewirtschaftet den Wdd und dessen Bestand
4 Er verfügt über folgende Finanzkompetenzen:
a) Beschlussfassung über Geschäfte, deren Auswirkungen einmalig CHF 5.000.-- oder
jährlich wiederkehrend CHF 1.000.-- nicht übersteigen.

4. Kommissionen

4.1. Zusammensetzung

s23
a BGs 131.1; GG
s gcs t3t.t; cc

5

s3 99 ff. GG



l Der Bürgergemeinderat wählt folgende Kommissionen mit folgender Mitglieder- und Er-
satzmitgliederzahl:

Kommissionen Mitglieder Ersatz
a) Wahlbüro 3 2

4,2. Befugnisse der Kommissionen
gg 101ff. GG

4.2.1. Rech nungsprüf un gskomm ission
5 103 GG

824
i Die Aufgaben der Rechnungsprüfungskommission richten sich nach dem Gemeindege-
setz6. Sie zählt 3 Mitglieder.
2 Die Rechnungsprüfungskommission überwacht insbesondere während des Rechnungs-
jahres den Finanzhaushalt und prüft die Jahresrechnung.
3 Für die Rechnungsprüfung kann eine ausserstehende Revisionsstelle beigezogen wer-
den, die anstelle der Rechnungsprüfungskommission amtet.

4.2.2. Wahlbüro
GpR

925
1 Die Aufgaben des Wahlbüros richten sich nach dem Gesetz über die politischen Rechte'.

' Das Wahlbüro überwacht insbesondere die Stimmabgabe bei Wahlen und Abstimmun-
gen und ermittelt die Resultate.

5. Behördemitglieder, Beamte, Beamtinnen und Angestellte

5.1. Dienstverhältnis
s 120 GG

s26
l Beamte sind:
a) Bürgergemeindepräsident oder Bürgergemeindepräsidentin
b) Bürgergemeindeschreiber oder Bürgergemeindeschreiberin
c) Finanzverwalter oder Finanzvenrualterin
2 Alle übrigen im Dienstverhältnis der Bürgergemeinde stehenden Personen sind Ange-
stellte.
3 Aushilfsweise (Teilzeitpensen unter 30 0/o) und befristete Arbeitsverhältnisse sowie Lehr-
verhältnisse können privatrechtlich ausgestaltet werden.

4 Die Rechte und Pflichten des haupt- und nebenamtlichen Bürgergemeindepersonals rich-
ten sich nach der Dienst- und Gehaltsordnung.

5.2. Btirgergemeindepräsident oder Bürgergemeindepräsidentin

s27

6 BGS 191.1; GG
7 BGs t13.tt1Gpn

6

5 1'!6 GG



I Der Bürgergemeindepräsident oder die Bürgergemeindepräsidentin leitet und koordiniert
die Bürgergemeindegeschäfte. lhm/lhr untersteht das Bürgergemeindepersonal.
2 Der BtirgergemeindepräsidenUdie Bürgergemeindepräsidentin verfügt über folgende Fi-
nanzkompetenz:
a) Beschlussfassung über Geschäfte, deren Auswirkung einmalig CHF 500.-- nicht über-
steigt.

5.3. Bürgergemeindeschreiber oder Bürgergemeindeschreiberin
s 131GG

528

' Der Bürgergemeindeschreiber oder die Bürgergemeindeschreiberin führt vor allem den
Schriftverkehr und die Administration.

5.4, Finanzverwalter oder Finanzverwalterin
g 132 GG

s2e
1 Der Finanzvenrualter oder die Finanzverwalterin führt vor allem den Finanzhaushalt der
Bürgergemeinde.

6. Finanzhaushalt

6.1. lnternes Kontrollsystem

s 135bi'GG
s30
1 Das interne Kontrollsystem umfasst regulatorische, organisatorische und technische
Massnahmen.
2 Der Bürgergemeinderat regelt die Ausgestaltung des internen Kontrollsystems in einem
Ve rwaltu n gsre g I em e nt.

6.2. Finanzplan

s31
1 Der Bürgergemeinderat beschliesst jährlich den Finanzplan.

6.3. Budget

s 138 GG

s 139 ff. GG

932
l Das Budget frir das nächste Jahr ist dem Bürgergemeinderat jeweils bis 31. Oktober zu
unterbreiten.

6.4. Neue Ausgaben unter einem besonderen Traktandum

s33
s tl12 GG

l Bevor über das Budget beschlossen wird, sind nicht gebundene einmalige Ausgaben, die
CHF 10'000.-- und jährlich wiederkehrende Ausgaben, die CHF 3'000.--. übersteigen, von
der Bürgergemeindeversammlung unter einem besonderen Traktandum zu beschliessen.

7



6.5. Rechnungsprüfung
g5 x55 ff. GG

s34
l Die Rechnungsprüfung richtet sich nach den Vorgaben des Gemeindegesetzes8 und des
darauf basierenden Rechnungslegungs- bzw. Revisionsmodells.

7. Zusammenarbeit der Gemeinden
g5 164 ff. GG

935
x Die Zusammenarbeit und Verträge der Bürgergemeinde werden jeweils im Anhang
der Rechnung der Bürgergemeinde aufgeführt.

8. Beschwerderecht
sg 197 ff. GG

s36
1 Wer stimmberechtigt ist, oder wer von einem Beschluss besonders berührt wird und ein

schutzwürdiges eigenes lnteresse hat, kann beim Regierungsrat Beschwerde erheben ge-
gen die von den Stimmberechtigten an der Bürgergemeindeversammlung oder an der
Urne gefassten Beschlüsse.
2 Gegen letztinstanzliche Beschlüsse der Bürgergemeindebehörde kann nur Beschwerde

erheben, wer von einem Beschluss besonders berührt wird und ein schutzwürdiges eige-
nes lnteresse hat.
3 Beim Departement kann Beschwerde geführt werden gegen

a) Beschlüsse über Nichtwiedenruahlen, die nicht von der Bürgergemeindeversammlung,
vom Bürgergemeindeparlament oder an der Urne gefasst werden;
b) gegen die Kündigung definitiver Anstellungsverhältnisse und die Entlassung aus wichti-
gen Gründen;
i) gegen Beschlüsse über Rechtsansprüche aus dem Bundesgesetz über die Gleichstel-
lung von Frau und Mann vom24. März 1995;
d) Beschlüsse r.iber Einreihung und Beförderung in Besoldungsklassen und -stufen;
e) gegen Disziplinarmassnahmen;
fl deichlüsse, welche im Einzelfall gestützt auf ötfentliches Recht Rechte oder Pflichten
einer Person hoheitlich, einseitig und verbindlich festlegen;
g) Beschlüsse, welche die politischen Rechte der Stimmberechtigten verletzen können.

a Die Vorschriften der Spezialgesetzgebung bleiben vorbehalten.

9, Schlussbesti mmungen

9.1. Aufhebung bisherigen Rechts

s37
1 Mit dem lnkrafttreten dieser Bürgergemeindeordnung ist die Bürgergemeindeordnung
vom 25. Mai 1973 mit all ihren Anderungen und alle dieser Btlrgergemeindeordnung wi-
dersprechenden Bestimmungen aufgehoben.

9.2. lnkrafttreten

I

I ecs 131.t; cc



gg 197 ff. GG
538
I Diese Bürgergemeindeordnung tritt, nachdem sie von der Btirgergemeindeversammlung
beschlossen und vom Volkswirtschaftsdepartement genehmigt worden ist, auf den 01. Ja-
nuar 2O2L in Kraft.

Von der Bürgergemeindeversammlung der Bürgergemeinde Gerlafingen beschlossen am
15. Dezember 2020.

Gerlafingen, 15. Dezember 2020

Bärgergemei ndepräsidentin
Ruth Zuber

Bürgergeme
Manuela Gröni
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Vom Volkswirtschaftsdepartement geneh m i gt m it Verfügun g vom...
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